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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1958

Norm

JN §55

ZPO §411 Abs1 Satz2 D

ZPO §502 Abs3

Rechtssatz

Wurde jede von mehreren Klägern geltend gemachte zi:ernmäßig gleiche unter der Revisionsgrenze liegende

Forderung von den Untergerichten übereinstimmend als zu Recht bestehend festgestellt - hingegen die über der

Revisionsgrenze liegende nur durch Einrede - zur Aufrechnung - erhobene Gegenforderung als nicht zu Recht

bestehend erkannt, so ist die Revision des Beklagten unzulässig, mag auch der in der Klage angegebene Streitwert

durch Zusammenrechnung aller Einzelforderungen über der Revisionsgrenze liegen (durch Judikat Nr 56 neu = SZ

24/335 gedeckt).
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